
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

13
0 

60
9

A
1

��&��
���������
(11) EP 2 130 609 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
09.12.2009 Patentblatt 2009/50

(21) Anmeldenummer: 09006702.6

(22) Anmeldetag: 19.05.2009

(51) Int Cl.:
B05B 11/00 (2006.01) B65D 50/06 (2006.01)

B65D 83/14 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 02.06.2008 DE 102008027147

(71) Anmelder: Ing. Erich Pfeiffer GmbH
78315 Radolfzell (DE)

(72) Erfinder:  
• König, Peter

78239 Rielasingen (DE)
• Stadelhofer, Peter

78224 Singen (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte 
Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
Kronenstrasse 30
70174 Stuttgart (DE)

(54) Austragvorrichtung für Medien

(57) 1. Austragvorrichtung für ein vorzugsweise flüs-
siges Medium.
2.1. Die Erfindung betrifft eine Austragvorrichtung (10)
für ein vorzugsweise flüssiges oder pulverförmiges Me-
dium, vorzugsweise für ein pharmazeutisches Medium,
mit einem Gehäuse (12), einem Medienspeicher (30) zur
Aufnahme des Mediums, einer Austragöffnung (22) zur
Abgabe des Mediums und einer Betätigungshandhabe
(40), mittels derer durch Relativbewegung gegenüber
dem Gehäuse (12) ein Austragvorgang bewirkt werden
kann.
2.2. Erfindungsgemäß ist am Gehäuse (12) eine ab-
nehmbare Schutzabdeckung (50) vorgesehen, durch die
die Betätigungshandhabe (40) oder die Austragöffnung
in einem Lagerungszustand abgedeckt ist, wobei die
Schutzabdeckung (50) im Lagerungszustand mittels ei-
ner Kopplungsvorrichtung (18, 52) mit dem Gehäuse (12)
verbunden ist und wobei die Kopplungsvorrichtung (18,
52) durch einen Eingriff mindestens eines gegenüber
dem Gehäuse (12) und der Schutzabdeckung (50) be-
weglichen Funktionsabschnitts (72) der Austragvorrich-
tung entkoppelbar ist.
2.3. Zur Verwendung insbesondere für Medien, die kin-
dergesichert gelagert werden müssen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Austragvorrichtung
für ein vorzugsweise flüssiges oder pulverförmiges Me-
dium, vorzugsweise für ein pharmazeutisches Medium,
mit einem Gehäuse, einem Medienspeicher zur Aufnah-
me des Mediums, einer Austragöffnung zur Abgabe des
Mediums und einer Betätigungshandhabe, mittels derer
durch Relativbewegung gegenüber dem Gehäuse ein
Austragvorgang bewirkt werden kann.
[0002] Gattungsgemäße Austragvorrichtungen sind
aus dem Stand der Technik hinlänglich bekannt. Sie die-
nen insbesondere der Abgabe von pharmazeutischen
Medien, die in flüssiger Form im Medienspeicher vorlie-
gen.
[0003] Um in einem Lagerungszustand, in dem ein
Austrag des Mediums noch nicht beabsichtigt ist, einen
ungewollten Austrag des Mediums zu verhindern, ist es
aus der EP 1051262 B1 bekannt, eine Abdeckkappe über
der Austragöffnung vorzusehen. Das Dokument EP
1051262 B1 offenbart darüber hinaus, dass die Abdeck-
kappe gleichzeitig auch genutzt werden kann, um eine
ungewollte Betätigung der Betätigungshandhabe zu ver-
hindern. Die Betätigungshandhabe ist dadurch gegen-
über dem Gehäuse erst dann beweglich, wenn die
Schutzkappe abgenommen wurde.

Aufgabe und Lösung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine alternative
Gestaltung zur Verfügung zu stellen, mit der eine unge-
wollte Betätigung, insbesondere eine Betätigung durch
spielende Kinder, wirksam verhindert wird.
[0005] Erfindungsgemäß wird dies durch eine am Ge-
häuse vorgesehene abnehmbare Schutzabdeckung er-
reicht, durch die die Betätigungshandhabe oder die Aus-
tragöffnung in einem Lagerungszustand abgedeckt ist,
wobei die Schutzabdeckung im Lagerungszustand mit-
tels einer Kopplungsvorrichtung mit dem Gehäuse ver-
bunden ist und wobei die Kopplungsvorrichtung durch
einen Eingriff mindestens eines gegenüber dem Gehäu-
se und der Schutzabdeckung beweglichen Funktionsab-
schnitts der Austragvorrichtung entkoppelbar ist.
[0006] Im Falle einer Schutzkappe über der Betäti-
gungshandhabe ist diese Schutzkappe derartig ausge-
bildet, dass sie die Betätigungshandhabe in einer Art und
Weise gegen einen Zugriff von Außen abdeckt, dass eine
Kraftbeaufschlagung der Betätigungshandhabe in einer
Betätigungsrichtung nicht möglich ist, solange die
Schutzkappe nicht abgenommen wurde. Vorzugsweise
deckt die Schutzkappe die Betätigungshandhabe zu die-
sem Zweck vollumfänglich ab. Im Falle einer Schutzkap-
pe über der Betätigungshandhabe wird durch die Schutz-
abdeckung vorzugsweise lediglich die Betätigungshand-
habe selbst abgedeckt, ohne dass weitere Bestandteile,
wie insbesondere die Austragöffnung, mit abgedeckt
werden. Die Schutzabdeckung kann hierdurch klein und
unaufwendig gestaltet. Diese Gestaltung ist insbesonde-

re bei Austragvorrichtungen vorteilhaft, bei denen die Be-
tätigungshandhabe und die Austragöffnung auf gegen-
überliegenden Seiten der Austragvorrichtung angeord-
net sind. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass bestehende
Konzepte von Austragvorrichtungen besonders einfach
um die erfindungsgemäße Schutzabdeckungen für die
Betätigungshandhabe ergänzt werden können.
[0007] Die Schutzabdeckung ist im Lagerungszustand
mit dem Gehäuse gekoppelt, wobei das Gehäuse im Zu-
sammenhang mit dieser Erfindung alle zueinander orts-
festen und relativ zur Austragöffnung ortsfesten Teile der
Austragvorrichtung umfasst.
[0008] Im Falle einer Schutzkappe über der Betäti-
gungshandhabe ist durch die Schutzabdeckung gewähr-
leistet, dass eine unbeabsichtigte Betätigung der Betäti-
gungshandhabe vermieden wird. Mit einer Ausgestal-
tung, bei der die Schutzabdeckung kindergesichert mit
dem Gehäuse gekoppelt wird, wird darüber hinaus er-
reicht, dass eine Betätigung durch spielende Kinder ver-
hindert wird. Erst nach Entfernung der Schutzabdeckung
kann die Betätigungshandhabe gegenüber dem Gehäu-
se bewegt werden, um einen Austragvorgang zu bewir-
ken.
[0009] Im Falle einer Schutzkappe über der Austrag-
öffnung ist dieser vorzugsweise derart ausgebildet, dass
bei aufgesetzter Schutzkappe kein Medium durch die
Austragöffnung hindurch an eine Umgebung gelangen
kann. Selbst wenn bei einer Gestaltung mit der Schutz-
kappe über der Austragöffnung eine Betätigung bei-
spielsweise durch spielende Kinder erfolgt, ist dennoch
gewährleistet, dass die Kinder nicht in Kontakt mit dem
Medium gelangen.
[0010] Der Entkoppelungs-Funktionsabschnitt ist Teil
der Austragvorrichtung, kann aber gegenüber deren Ge-
häuse und der Schutzabdeckung bewegt werden. Der
Funktionsabschnitt ist dabei beispielsweise als separa-
tes Bauteil ausgebildet, das im Set mit der Austragvor-
richtung geliefert wird. Alternativ ist der Funktionsab-
schnitt so geartet, dass er mit einem gegenüber dem
Gehäuse und der Betätigungshandhabe separaten wei-
teren Bestandteil der Austragvorrichtung fest verbunden
ist.
[0011] Dieser Funktionsabschnitt wird zum Zwecke
der Entkopplung der Schutzabdeckung vom Gehäuse in
eine hierfür vorgesehene Stellung gebracht, in der er die
Entkopplung der Schutzabdeckung vom Gehäuse be-
wirkt. Vorzugsweise dient der Funktionsabschnitt zum
Lösen einer Rastverbindung zwischen der Schutzabdek-
kung und dem Gehäuse. Die Verwendung des Funkti-
onsabschnitts ist mit der Verwendung eines Schlüssels
zum Öffnen eines Schlosses vergleichbar. Eine solche
Ausgestaltung ist für einen erwachsenen Patienten pro-
blemlos zu handhaben, während Kinder zumeist von der
Nutzung eines als Schlüssel wirkenden Funktionsab-
schnitts überfordert sind und die Austragvorrichtung da-
her nicht in einen Nutzzustand überführen können, in
dem die Betätigungshandhabe bzw. die Austragöffnung
frei zugänglich sind Die Kopplung zwischen der Abdek-
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kung und dem Gehäuse im Lagerungszustand ist derart
ausgebildet, dass alleine mit den zur Austragvorrichtung
gehörenden Funktionsabschnitten und ohne zusätzli-
ches nicht zur Austragvorrichtung gehörendes Werk-
zeug die Entkoppelung möglich ist.
[0012] Die Kopplungsvorrichtung ist vorzugsweise un-
zugänglich innerhalb des Gehäuses angeordnet. Dabei
ist am Gehäuse mindestens eine erste Ausnehmung vor-
gesehen, in die der Funktionsabschnitt zum Zwecke der
Entkopplung einschiebbar ist. Durch die Anordnung der
Kupplungsvorrichtung an einer unzugänglichen Stelle in-
nerhalb des Gehäuses wird eine unmittelbare Entkopp-
lung der Kopplungsmittel ohne Verwendung des Funkti-
onsabschnitts verhindert. Weiterhin sind die Kopplungs-
mittel hierdurch auch blickgeschützt, so dass die Funk-
tionsweise nicht unmittelbar ersichtlich ist. Dies er-
schwert es für Kinder, ohne Verwendung des Funktions-
abschnitts die Austragvorrichtung in einen Nutzzustand
zu überführen.
[0013] Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn die
Kopplungsvorrichtung derart ausgebildet ist, dass sie nur
durch den Eingriff von mindestens zwei Funktionsab-
schnitten entkoppelbar ist, wobei mindestens zwei erste
Ausnehmungen im Gehäuse vorgesehen sind, in die die
Funktionsabschnitte zum Zwecke der Entkopplung ein-
schiebbar sind. Durch diese Ausgestaltung, bei der zwei
Funktionsabschnitte gleichzeitig und koordiniert Ver-
wendung finden müssen, um die Schutzabdeckung zu
entkoppeln und somit die Austragvorrichtung in einen
Nutzzustand überführen zu können, wird die Handha-
bung für Kinder noch deutlich erschwert.
[0014] Bei einer Ausgestaltung mit zwei Funktionsab-
schnitten sind diese vorzugsweise Teil eines einteiligen,
insbesondere einstückigen, gemeinsamen Bauteils, so
dass die Relativlage der Funktionsabschnitte zueinander
hierdurch festgelegt ist. Dies erleichtert es unter Nutzung
der bestimmungsgemäß vorgesehenen Funktionsab-
schnitte die Austragvorrichtung in einen entkoppelten
Zustand zu überführen, da die Funktionsabschnitte ge-
meinsam gehandhabt werden können.
[0015] Der Funktionsabschnitt oder die Funktionsab-
schnitte sind vorzugsweise als längliche Elemente aus-
gebildet, die insbesondere vorzugsweise eine Länge in
Einführrichtung in die korrespondierenden Ausnehmun-
gen von mindesten 3 mm aufweisen, so dass die Ent-
koppelung nicht durch Fingernägel oder Ähnliches er-
reichbar ist.
[0016] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind die
erste Ausnehmung oder die ersten Ausnehmungen der-
artig ausgebildet, dass ein werkzeugloses Erreichen der
Kopplungsvorrichtung nicht möglich ist, wobei die erste
Ausnehmung oder die ersten Ausnehmungen hierzu vor-
zugsweise einen freien Durchmesser von maximal 6 mm
aufweisen.
[0017] Die Ausnehmungen können zu diesem Zweck
entweder eine für Finger, insbesondere Kinderfinger, un-
geeignete Form oder ungeeignete Größe aufweisen. Ins-
besondere von Vorteil ist eine Gestaltung, bei der die

Querschnittsfläche der ersten Ausnehmung einen mini-
malen freien Durchmesser von nicht mehr als 6 mm auf-
weist, insbesondere von nicht mehr als 4 mm. Diese Ma-
ße verhindern, dass die Finger von Kinderhänden durch
die Ausnehmungen hindurchpassen. Gemäß einer be-
sonders bevorzugten Formgebung der Ausnehmungen
sind diese schlitzförmig ausgebildet und weisen dabei
vorzugsweise eine Schlitzbreite von weniger als 4 mm,
insbesondere weniger als 3 mm auf.
[0018] Besonders bevorzugt ist es, wenn der Funkti-
onsabschnitt oder die Funktionsabschnitte an einer Kap-
pe vorgesehen sind, die im Lagerungszustand der Aus-
tragvorrichtung die Auftragöffnung oder die Betätigungs-
handhabe abdeckt. Im Falle einer mittels der Funktions-
abschnitte entkoppelbaren Abdeckung über der Betäti-
gungshandhabe sind die Funktionsabschnitte somit an
einer die Austragöffnung überdeckenden Kappe vorge-
sehen. Im Falle einer mittels der Funktionsabschnitte ent-
koppelbaren Abdeckung über der Austragöffnung sind
die Funktionsabschnitte an einer die Betätigungshand-
habe überdeckenden Kappe vorgesehen. Die Funktions-
abschnitte müssen somit nicht als separate Bauteile mit
der Austragvorrichtung mitgeliefert werden, sondern sind
stattdessen an der genannten Kappe vorgesehen, ins-
besondere einstückig angeformt. Die bestimmungsge-
mäße Verwendung sieht bei dieser Ausgestaltung vor,
dass die Kappe von der Austragvorrichtung abgenom-
men wird und in einer durch die entsprechenden Aus-
nehmungen und/oder die Kopplungsvorrichtung vorge-
gebenen anderen Orientierung wieder mit der Austrag-
vorrichtung in Wirkverbindung gebracht wird, um die
Kopplungsvorrichtung zu entkoppeln.
[0019] Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn der
Funktionsabschnitt oder die Funktionsabschnitte im La-
gerungszustand der Austragvorrichtung in einer zweiten
Ausnehmung oder zweiten Ausnehmungen des Gehäu-
ses angeordnet sind. Dies führt zum einen dazu, dass
die Funktionsabschnitte in ästhetisch vorteilhafter Weise
auch im Lagerungszustand nicht sichtbar sind, und zum
anderen dazu, dass die Funktionsabschnitte auch im La-
gerungszustand eine vorteilhafte Wirkung entfalten, in-
dem sie die Kappe am Gehäuse positionssichern.
[0020] Es ist insbesondere von Vorteil, wenn die Funk-
tionsabschnitte jeweils eine Rastnase oder Rastkante
aufweisen, die im aufgesetzten Zustand der Kappe mit
korrespondierenden Rastmitteln am Gehäuse zusam-
men wirken, so dass ein Abnehmen der Kappe erschwert
wird und/oder ein unbeabsichtigtes Abfallen der Kappe
verhindert wird.
[0021] Hinsichtlich der Kopplungsmittel wird es als be-
sonders bevorzugt angesehen, wenn diese als Rastmit-
tel ausgebildet sind und mindestens eine Rastnase auf-
weisen, die durch den Funktionsabschnitt aus seiner
Rastlage auslenkbar ist. Rastmittel stellen eine beson-
ders einfache Form einer werkzeuglos nicht oder nur
schwer entkoppelbaren Kopplungsvorrichtung dar. Ins-
besondere sind sie beispielsweise durch entsprechende
Schrägen an den Rastnasen besonders geeignet, durch
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einen translativ einschiebbaren Funktionsabschnitt ent-
koppelbar zu sein. Besonders bevorzugt ist es, wenn die
Rastnasen an der Schutzabdeckung vorgesehen sind
und im Lagerungszustand mit einer gehäusefesten Rast-
kante zur Erzielung des gekoppelten Zustandes zusam-
menwirken.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0022] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen sowie der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten
[0023] Ausführungsbeispiels der Erfindungen, das
nachfolgend anhand der Zeichnungen erläutert ist. Dabei
zeigen:

Figur 1a bis 1e den Ablauf zur Überführung einer
Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Austragvorrichtung aus ei-
nem Lagerungszustand in einen
Nutzzustand und

Fig. 2 die Ausführungsform der Figuren 1a
bis 1e in einer geschnittenen Darstel-
lung.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispie-
le

[0024] Die Figuren 1a bis 1e zeigen eine Ausführungs-
form 10 einer erfindungsgemäßen Austragvorrichtung
bei einem Übergang aus einem Lagerungszustand der
Figur 1 a in einen Nutzzustand der Figur 1 e.
[0025] Im Lagerungszustand der Figur 1 a ist die Aus-
tragvorrichtung 10 durch eine Kappe 70 und eine Schutz-
abdeckung 50 verschlossen. Die Kappe 70 überdeckt
dabei eine Nasenolive 20 mit einer Austragöffnung 22.
Die Schutzabdeckung 50 überdeckt eine Betätigungs-
handhabe 40. In diesem Lagerungszustand der Figur 1
a sind somit sowohl die Betätigungshandhabe 40 als
auch die Auslassöffnung 22 nicht zugänglich, so dass
verhindert wird, dass Kinder an das in der Austragvor-
richtung 10 gespeicherte Medium gelangen.
[0026] Zur Überführung der Austragvorrichtung 10 in
den Nutzzustand der Fig.1e wird zunächst die Schutz-
kappe 70 abgezogen. Wie aus der Darstellung der Figur
1b zu ersehen ist, sind an einem unteren Rand der
Schutzkappe 70 zwei Fortsätze 72 vorgesehen, die beim
Abziehen aus gehäuseseitigen Ausnehmungen 24 her-
ausgezogen werden und die im weiteren Verlauf der
Überführung als Funktionsabschnitte 72 zum Entkoppeln
der Schutzabdeckung 50 dienen. Diese Funktionsab-
schnitte 72 tragen im Lagerungszustand der Figur 1 a
zur Festlegung der Kappe 70 auf dem Gehäuse 12 bei.
[0027] Während die Schutzkappe 70, wie in Figur 1b
ersichtlich, von dem Gehäuse durch schlichtes Abziehen
gelöst werden kann, ist die Schutzabdeckung 50 durch
einen im weiteren noch dargestellten Rastmechanismus

zunächst weiterhin blockiert und nicht vom Gehäuse 12
lösbar.
[0028] Um die Schutzabdeckung 50 entfernen zu kön-
nen, wird die Kappe 70 nach ihrer Trennung vom Ge-
häuse 12 wieder auf das Gehäuse 12 aufgesetzt, wobei
dies in einem um 90° verdrehten Zustand erfolgt, so dass
die Funktionsabschnitte 72 nicht in ihre ursprünglichen
Ausnehmungen 24 einrücken, sondern stattdessen in
um 90° gegenüber diesen Ausnehmungen 24 beabstan-
dete andere Ausnehmungen 26.
[0029] In diesem eingerückten Zustand, der in Figur
1d dargestellt ist, führen die Funktionsabschnitte 72 eine
Entkoppelung der Schützabdeckung 50 vom Gehäuse
12 herbei, so dass die Schutzabdeckung 50, wie in Figur
1d ersichtlich, vom Gehäuse 12 abgezogen werden
kann.
[0030] Anschließend wird auch die Kappe 70 wieder
abgenommen, so dass der Nutzzustand, dargestellt in
Figur 1e, erreicht ist. In diesem Nutzzustand kann durch
Kraftbeaufschlagung der Betätigungshandhabe 40 in
Richtung des Pfeils 2 ein Austragvorgang herbeigeführt
werden.
[0031] Der dargestellte Bewegungsablauf ist mit ge-
ringer Kraft und somit auch durch ältere Patienten gut
durchführbar. Das Erfordernis, zur Trennung der Schutz-
abdeckung 50 vom Gehäuse 12 die Funktionsabschnitte
72 in die Ausnehmungen 26 einzuschieben, ist jedoch
aufgrund der Komplexität für Kinder nur schwer zu durch-
schauen. Die Gefahr, dass Kinder die Austragvorrich-
tung der Figuren 1 a bis 1 e in den Nutzzustand der Figur1
e überführen können, ist daher gering.
[0032] Die Figur 2 zeigt den Aufbau der beschriebenen
Austragvorrichtung in einer geschnittenen Darstellung.
Dabei ist ein Zwischenzustand zwischen der Phase der
Figur 1 c und der Phase der Figur 1 d dargestellt, in dem
die Entkoppelung der Schutzabdeckung 50 durch die
Funktionsabschnitte 72 noch nicht erreicht wurde, jedoch
unmittelbar bevorsteht.
[0033] Es ist zu erkennen, dass das Gehäuse 12 ne-
ben der Nasenolive 20 eine Fingerauflage 14 und einen
Führungskanal 16 aufweist, wobei im Führungskanal 16
ein Medienspeicher 30 zum Zwecke des Medienaustrags
mittels der Betätigungshandhabe 40 in Richtung der Na-
senolive 26 verschiebbar ist.
[0034] Die Kopplung der Schutzabdeckung 50 mit dem
Gehäuse 12 ist durch Rastnasen 52 an Laschen der
Schutzabdeckung 50 realisiert, die an einem nach innen
gewandten gehäusefesten Anschlagsring 18 durch Hin-
terschnappung festgelegt sind. Es ist ersichtlich, dass
ein zerstörungsfreies Lösen der Schutzabdeckung 50
aufgrund dieser Verrastung nicht durch einfaches Abzie-
hen der Schutzabdeckung 50 möglich ist. Stattdessen
werden die zuvor schon zur Figur 1 d beschrieben Funk-
tionsabschnitte 72 durch die Öffnungen 26 im Bereich
der Fingerauflage 14 hindurchgeschoben, bis sie mit den
Rastennasen 52 der Schutzabdeckung 50 in Kontakt ge-
langen. Da diese Rastnasen 52 jeweils über eine Schräg-
fläche 52a verfügen können die Funktionsfortsätze 72
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an diesen Rastnasen 52 entlanggleiten, wobei sie in
Richtung der Pfeile 6 nach innen gebogen werden. In
diesem nach innen gebogenen Zustand sind die Rast-
nasen 52 nicht mehr in Eingriff mit dem Haltering 18, so
dass ein Abziehen der Schutzabdeckung 50, wie in Figur
1 d, dargestellt möglich ist.
[0035] Bei einer nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsform ist die Funktionalität der Kappe 70 und der
Schutzabdeckung 50 vertauscht. Die am Gehäuse an-
gekoppelte Schutzabdeckung ist bei dieser alternativen
Gestaltung über der Austragöffnung vorgesehen. Um
diese Schutzabdeckung über der Austragöffnung zu ent-
fernen, muss die zuvor über der Betätigungshandhabe
angeordnete Kappe abgenommen werden und um 90°
verdreht wieder in Richtung der Betätigungshandhabe
kraftbeaufschlagt werden, so dass an der Kappe ange-
ordnete Funktionsabschnitte die korrespondieren Aus-
nehmungen an der Unterseite einrücken und dadurch
die Schutzabdeckung über der Austragöffnung vom Ge-
häuse entkoppeln, so dass diese nachfolgend abgenom-
men werden kann.

Patentansprüche

1. Austragvorrichtung (10) für ein vorzugsweise flüssi-
ges oder pulverförmiges Medium, vorzugsweise für
ein pharmazeutisches Medium, mit

- einem Gehäuse (12),
- einem Medienspeicher (30) zur Aufnahme des
Mediums,
- einer Austragöffnung (22) zur Abgabe des Me-
diums und
- einer Betätigungshandhabe (40), mittels derer
durch Relativbewegung gegenüber dem Ge-
häuse (12) ein Austragvorgang bewirkt werden
kann,

dadurch gekennzeichnet, dass
am Gehäuse (12) eine abnehmbare Schutzabdek-
kung (50) vorgesehen ist, durch die die Betätigungs-
handhabe (40) oder die Austragöffnung in einem La-
gerungszustand abgedeckt ist, wobei die Schutzab-
deckung (50) im Lagerungszustand mittels einer
Kopplungsvorrichtung (18, 52) mit dem Gehäuse
(12) verbunden ist und wobei die Kopplungsvorrich-
tung (18, 52) durch einen Eingriff mindestens eines
gegenüber dem Gehäuse (12) und der Schutzab-
deckung (50) beweglichen Funktionsabschnitts (72)
der Austragvorrichtung entkoppelbar ist.

2. Austragvorrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kopplungsvorrichtung (18, 52) unzugänglich in-
nerhalb des Gehäuses (12) angeordnet ist und im
Gehäuse (12) mindestens eine erste Ausnehmung
(26) vorgesehen ist, in die der Funktionsabschnitt

(72) zum Zwecke der Entkoppelung einschiebbar ist.

3. Austragvorrichtung (10) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kopplungsvorrichtung (18, 52) durch den Eingriff
von mindestens zwei Funktionsabschnitten (72) ent-
koppelbar ist, wobei mindestens zwei erste Ausneh-
mungen (26) im Gehäuse vorgesehen sind, in die
die Funktionsabschnitte (72) zum Zwecke der Ent-
koppelung einschiebbar sind.

4. Austragvorrichtung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Ausnehmung (26) oder die ersten Ausneh-
mungen (26) derartig ausgebildet sind, dass ein
werkzeugloses Erreichen der Kopplungsvorrichtung
(18, 52) nicht möglich ist, wobei die erste Ausneh-
mung (26) oder die ersten Ausnehmungen (26) vor-
zugsweise einen freien Durchmesser von maximal
6mm aufweisen.

5. Austragvorrichtung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Funktionsabschnitt (72) oder die Funktionsab-
schnitte (72) an einer Kappe (70) vorgesehen sind,
die im Lagerungszustand der Austragvorrichtung die
Austragöffnung (22) bzw. die Betätigungshandhabe
abdeckt.

6. Austragvorrichtung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Funktionsabschnitt (72) oder die Funktionsab-
schnitte (72) im Lagerungszustand der Austragvor-
richtung (10) in einer zweiten Ausnehmung (24) oder
zweiten Ausnehmungen (24) des Gehäuses (12) an-
geordnet sind.

7. Austragvorrichtung (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kopplungsmittel (18, 52) als Rastmittel ausge-
bildet sind und mindestens eine Rastnase (52) auf-
weisen, die durch den Funktionsabschnitt (70) aus
einer Rastlage auslenkbar ist.
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